
 
 
 

S A T Z U N G 
 

zur Änderung der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen im Gebiet der 
Stadt Kassel (Straßenreinigungs- und -gebührensatzung) vom 

16.12.1991 in der Fassung der Neunten Änderung vom 26.03.2007 
 

(Zehnte Änderung) 
 

vom  
 
 

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 50, 51 Ziffer 6, 93, Abs. 1, 115 Abs. 1 der Hessischen 
Gemeindeordnung in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I, S. 142), der §§ 1, 2, 3, 4, 10 
des Gesetzes über kommunale Abgaben vom 17.03.1970 (GVBl. I, S. 225), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 31.01.2005 (GVBl. I, S. 54), und aufgrund der Vorschriften 
des Hessischen Straßengesetzes vom 09.10.1962 (GVBl. I, S. 427) in der Fassung vom 
08.06.2003 (GVBl. I, S.166) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel in 
ihrer Sitzung am …. folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung 
der öffentlichen Straßen im Gebiet der Stadt Kassel (Straßenreinigungs- und -
gebührensatzung) in der Fassung der Neunten Änderung vom 26.03.2007 (Zehnte 
Änderung) beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 

Das gemäß § 1 Abs. 2 der Straßenreinigungs- und -gebührensatzung einen 
Bestandteil dieser Satzung bildende Straßenverzeichnis wird um folgende Straßen 
ergänzt: 
 
- Atzelbergweg 
- Dessenborn 
- Quelbergweg 
- Vogelherdweg 
 
Die vorgenannten Straßen werden jeweils in die Reinigungsklasse 3 eingestuft. 
 
 

Artikel 2 
 

Die bereits in das Straßenverzeichnis aufgenommene Kurt-Schumacher-Straße wird 
betreffend die Gehwegseite mit anliegenden ungeraden Hausnummern um Bereich 
zwischen der Schäfergasse und der Mittelgasse in die Reinigungsklasse 2 zurück 
gestuft. 
 
 

Artikel 3 
 
Der Magistrat wird ermächtigt, die Straßenreinigungssatzung in der nach dieser 
Änderung geltenden Fassung neu bekannt zu machen 
 



Artikel 4  
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Kassel,  
 
Stadt Kassel - Der Magistrat 
 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
 


